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MISCHABBRUCH    Artikel
Mischabbruch VeVA Code 170107
ohne Leichtstoffanteile (Inertmaterial sauber) Fr. 73.--/to.  1

Gipskarton VeVA Code 170802
separat in Mulde angeliefert  Fr. 60.--/to.  120

Mischabbruch VeVA Code 170904 ak
mit wenig Leichtstoffanteilen (Muldengut gemischt) Fr. 187.--/to.  2

Mischabbruch VeVA Code 170904 ak
mit erheblichen Leichtstoffanteilen (Muldengut gemischt) Fr. 344.--/to.  3

ZUSCHLÄGE: für Betonklötze über 50 cm Kantenlänge Fr. 30.--/to. 4
wird auf das gesamte Gewicht zugeschlagen

FLACHGLAS
Fensterglas ohne Rahmen und Fremdmaterial Fr. 60.--/to.  5
VeVA Code 170202

HOLZ / BAUSPERRGUT
Wurzelstöcke sauber/klein Fr. 198.--/to.  12
Holz/Bauholz sortiert VeVA Code 170297 ak Fr. 156.--/to. 7
Belastetes Holz (gem. „Vollzugshilfe Holzabfälle“) Fr. 344.--/to. 21
# (max. Länge 280 cm) VeVA Code 170298 S

Bausperrgut (KVA Ware) VeVA Code 170998 Fr. 344.--/to. 8
# (max. Länge 280 cm bei harten Materialien
z.B. PVC Rohren)

Gemeindesperrgut (nicht Brennbares enthalten) Fr. 455.--/to. 9
VeVA Code 200307

# = Zuschlag Vorzerkleinerung Fr. 70.--/to. 13

METALLE
Schrott sortiert VeVA Code 170407 Monatspreise  10

Wohlstandsschrott VeVA Code 170407 Monatspreise 11

Heizöltank gereinigt nach Aufwand 154

Die aktuellen Metallpreise fi nden Sie im Internet unter www.bernina-recycling.ch

Die angegebenen Preise verstehen sich exklusiv Mehrwertsteuer von 7.7%.

MULDENGUT
BERNINA RECYCLING AG - SORTIERPLATZ SASS GRAND BEVER



MATERIALDEFINITION

> Beim Mischabbruch handelt es sich um die mineralischen Fraktionen von
Massivbauteilen wie Beton, Backstein-, Kalksandstein- und Naturstein-
mauerwerk, insbesondere aus dem organisierten Rückbau.

> Als Leichtstoffanteile gelten alle brennbaren Materialien, unter anderem 
Holz-, Papier-, Plastik- und Isoliermaterialien.

> Mischabbruch
ohne Leichtstoffanteile (Inertmaterial sauber)

> Mischabbruch
mit wenig Leichtstoffanteilen (Muldengut gemischt)  > 500 kg/m3

> Mischabbruch
mit erheblichen Leichtstoffanteilen (Muldengut gemischt) < 500 kg/m3

> Fensterglas ohne Rahmen, Kitt- und Silikonreste stören nicht.

> Bretter ohne Beschläge.

> Dachwerk, Aussentüren, Fensterrahmen, Fassadenbretter, Schindeln, 
imprägnierte Hölzer (Zäune, Park-, Gartenbänke, Telefonstangen, 
Eisenbahnschwellen), PVC-beschichtete Hölzer und Spanplatten, Holz mit 
Flammschutz-Anstrich, etc. gemäss der „Vollzugshilfe Holzabfälle“.

> Alle Materialien, die keiner der vorgängig aufgeführten Gruppen zugeteilt werden 
können. Es handelt sich um Lieferungen aus brennbarem und nicht brennbarem 
Material. Dazu zählen Gegenstände die aus mehreren, verschiedenen Materialien 
bestehen, z.B. Schreibpult, Tischplatte aus Holz und Beine aus Metall.

> Gemeindesperrgut ist gleich wie Bausperrgut plus Wohlstandsschrott und 
andere nicht brennbare Materialien (sehr grosser Sortieraufwand).

> Schwere Eisenabfälle ohne Anhaftungen von Fremdstoffen, wie Isolations-
material, Plastik etc.

> Leichte Eisenabfälle und Eisenabfälle mit Anhaftungen, z.B. isolierte 
Rohre, Fahrräder, etc.

VEVA CODE
Vollzug der Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (VeVA). Die meisten 
Abfälle sind in diesem Verzeichnis aufgeführt. Man unterscheidet zwischen der 
“S” und der “ak” Klasse. S-Klasse sind Abfälle, die Umwelt gefährdend sind. Für 
diese Abfälle braucht es immer einen Begleitschein. ak-Klasse sind andere zu 
kontrollierende Abfälle. Diese benötigen keinen Begleitschein.
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WAAGE    Artikel

WAAGSCHEIN-GEBÜHR für Einzel- oder Brutto/Tara-Wägung

Für Anlieferer der Trenn- und Sortierstelle entfällt

Für Dritte Einzelwägungen  bis 12 Tonnen  Fr. 20.--  15
  über 12 Tonnen Fr. 24.--  16

Aushub Wägung für Grossbaustellen  Fr.  0.50/to.  116

DIVERSES
KLEINMENGEN inkl. MwSt.  Fr. 20.--  18
Für Private und Barzahler wird immer ein Mindestbetrag verrechnet

BAHNSCHWELLEN VeVA Code 170298 S Fr. 425.--/to. 118
Werden geschreddert und der thermischen Verwertung zugeführt

VEVA-BEGLEITSCHEIN  Fr. 25.--/Stk. 110
Erstellen von Begleitscheinen

KÜHL-, GEFRIER- UND KLIMAGERÄTE
Müssen grundsätzlich separat angeliefert werden, damit diese nicht 
beschädigt werden und Kühlmittel in die Atmosphäre gelangt.

AUSSORTIEREN VON GERÄTEN Fr. 10.--/Stk. 100
Befi nden sich dennoch Kühl-, Gefrier- und Klimageräte
im Muldengut wird für das Aussortieren eine Umtriebsgebühr verlangt.

HAUSHALTSKÜHLGERÄTE VeVA Code 160211 ak  gratis 101
S.EN.S Ware

GEWERBEKÜHLGERÄTE VeVA Code 160211 ak gratis 101
Länge+Breite+Höhe < 4.20 Meter
S.EN.S Ware (Kühlschränke, Standmodelle, Gewerbekühlinseln und -gondeln, etc.)

GEWERBEKÜHLGERÄTE VeVA Code 160211 ak Fr. 220.--/to.  24
Länge+Breite+Höhe > 4.20 Meter
(Kühlschränke, Standmodelle, Gewerbekühlinseln und -gondeln, etc.)

KÜHLVITRINEN VeVA Code 160211 ak  Fr. 220.--/to.  24

KÜHLZELLENWÄNDE VeVA Code 160211 ak  Fr. 220.--/to.  26
Alle Dicken

BOILER (isoliert) VeVA Code 160211 ak  Fr. 15.--/Stk.  22
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ELEKTRO- & ELEKTRONIKGERÄTE Artikel
Müssen grundsätzlich separat angeliefert werden, damit diese  
nicht beschädigt werden und Schadstoffe in die Umwelt gelangen.

AUSSORTIEREN VON GERÄTEN  Fr. 10.--/Stk.  100
Befinden sich dennoch Elektro- und Elektronikgeräte im  
Muldengut wird für das Aussortieren eine Umtriebsgebühr verlangt.

HAUSHALTSGROSSGERÄTE S.EN.S Ware VeVA Code 160213 ak gratis 102
Waschmaschine, Tumbler, Backofen, etc.

HAUSHALTSKLEINGERÄTE S.EN.S Ware VeVA Code 160213 ak gratis 103
Kaffeemaschine, Toaster, Bügeleisen, Elektroofen, elektrisches 
Spielzeug, Elektro-Werkzeug, Messgerät, etc.
„Speziell“: Ersatzakkumulatoren sind wie Geräte zu behandeln

LEUCHTMITTEL
Müssen grundsätzlich separat angeliefert werden, damit diese  
nicht beschädigt werden und Schadstoffe in die Umwelt gelangen.

AUSSORTIEREN VON LEUCHTMITTELN Fr. 10.--/Stk. 100
Befinden sich dennoch Leuchtmittel im Muldengut wird 
für das Aussortieren eine Umtriebsgebühr verlangt.

LEUCHTSTOFFRÖHREN VeVA Code 200121 S  gratis 40
S.EN.S Ware
Neonröhren gerade oder gebogen
Keine Neonröhren von Leuchtschriften!

ENERGIESPARLAMPEN VeVA Code 200121 S  gratis 42
S.EN.S Ware, alle Sorten

LED-LAMPEN    gratis 42
S.EN.S Ware, alle Sorten

BÜRO UND UNTERHALTUNGSELEKTRONIK
Müssen grundsätzlich separat angeliefert werden, damit diese  
nicht beschädigt werden und Schadstoffe in die Umwelt gelangen.

AUSSORTIEREN VON GERÄTEN  Fr. 10.--/Stk. 100
Befinden sich dennoch Elektro- oder Elektronikgeräte im  
Muldengut wird für das Aussortieren eine Umtriebsgebühr verlangt.

BÜROELEKTRONIK Swico Ware VeVA Code 160213 ak  gratis 38
Computer, elektrische Schreibmaschine, Laminiergerät, etc.

UNTERHALTUNGSELEKTR. Swico Ware VeVA Code 160213 ak gratis 38
TV, Radio, Spielkonsole, CD-Player, Mobiltelefone, etc.
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ALLES UMS AUTO  Artikel

PERSONENWAGEN “TROCKEN“ Monatspreis 45
VeVA Code 160106 ak
Es müssen alle Flüssigkeiten (Motoren-, Getriebe- und
Differenzialöl sowie Bremsfl üssigkeit, Kühlwasser und
Treibstoff) vorher entfernt werden. Die Batterie und alle
Reifen, inkl. Reserverad werden separat verrechnet.

PW BATTERIE (Bleiaccumulator) Fr. 10.--/Stk. 47
VeVA Code 160601 S

LKW BATTERIE (Bleiaccumulator) Fr. 20.--/Stk. 48
VeVA Code 160601 S

REIFEN UND RÄDER
Motorradreifen ohne Felgen VeVA Code 160103 ak  Fr.  3.--/Stk.  49
Motorradreifen mit Felgen VeVA Code 160103 ak Fr.  8.--/Stk. 50
PW-Reifen ohne Felgen VeVA Code 160103 ak  Fr.  5.--/Stk. 51
PW-Reifen mit Felgen VeVA Code 160103 ak Fr. 12.--/Stk. 52
Lfw-Reifen ohne Felgen VeVA Code 160103 ak Fr. 10.--/Stk. 53
Lfw-Reifen mit Felgen VeVA Code 160103 ak Fr. 17.--/Stk. 54
Lkw-Reifen ohne Felgen VeVA Code 160103 ak Fr. 25.--/Stk. 55
Lkw-Reifen mit Felgen VeVA Code 160103 ak Fr. 50.--/Stk. 56
Grossmengen Reifengemisch ohne Felgen VeVA Code 160103 ak Fr. 370.--/to. 57
Traktor- und Baumaschinen-Reifen ohne Felgen > 120x40cm Fr. 720.--/to. 58

ÖLFILTER VeVA Code 160107 S
im 200 lt. Deckelfass  Fr.  1.40/kg 65

ÖLBINDEMITTEL Veva Code 150202 S
im 200 lt. Deckelfass  Fr.  1.45/kg 66

ÖLE UND FETTE
siehe nächste Rubrik „Öl, Farben und Chemieabfälle”

FROSTSCHUTZMITTEL VeVA Code 160114 S
im 200 lt. Fass  Fr.  0.80/kg 67
im Kleingebinde  Fr.  1.25/kg 267

BENZIN VeVA Code 130702 S
im 200 lt. Deckelfass  Fr.  0.90/kg 160
im Kleingebinde  Fr.  1.65/kg 260

BREMSFLÜSSIGKEIT VeVA Code 160113 S
im Kleingebinde Fr.  0.40/kg 261

REINIGER (FLP<45OC) VeVA Code 200113 S
im 200 lt. Fass Fr.  0.90/kg 163
im Kleingebinde  Fr.  1.65/kg 263
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ÖL, FARBEN UND CHEMIEABFÄLLE Artikel

ÖLE UND FETTE 
Mineralölgemisch VeVA Code 130208 S  Fr.  0.20/kg 61
im 200 lt. Fass
Kleingebinde <50 kg  Fr. 45.--/Stk. 63
Kleingebinde 50 – 80 kg  Fr. 70.--/Stk. 69

Mineralölgemisch ab Gemeindesammelstelle Fr.  0.50/kg 64
im 200 lt. Fass

SPEISEÖL
ab Gemeindesammelstelle VeVA Code 200126 S Fr.  0.50/kg 62
im 200 lt. Fass
ab Gastrobetrieb, wird durch die einzelnen Gemeinden organisiert

FETTABSCHEIDERGUT VeVA Code 190809 ak Fr. 220.--/Stk. 121
im 200 lt. Fass

FARBABFÄLLE VeVA Code 080111 S  Fr.  2.40/kg 60
Dispersion VeVA Code 080112 ausgetrocknet = Bausperrgut
  Flüssig Fr.  1.70/kg 167
Spraydosen FCKW frei VeVA Code 160504 S Fr.  3.80/kg 166

ALTMEDIKAMENTE VeVA Code 200132 S Fr.  2.--/kg 114

TROCKENBATTERIEN / HAUSHALTSBATTERIEN
VeVA Code 160698 S  gratis 43

FOTOCHEMIKALIEN VeVA Code 200117 S
im Kleingebinde  Fr.  1.65/kg 264

SCHLEIFWASSER / EMULSION
VeVA Code 120109 S im 200 lt. Fass  Fr.  0.55/kg 165
im Kleingebinde  Fr.  1.15/kg 265

QUECKSILBERHALTIGE RÜCKSTÄNDE
Thermometer VeVA Code 200194 S  Fr. 25.--/kg 168
   Fr.  2.--/Stk. 169

PULVERFEUERLÖSCHER 2-12 KG
VeVA Code 160505   Fr. 48.--/Stk. 171

GASFLASCHEN LEER (UNTER VORBEHALT) VeVA Code 160505  
Klein (<60 cm hoch)  Fr. 40.--/Stk. 172
Gross (>60 cm hoch)  Fr. 60.--/Stk. 173

CHEMIKALIEN UNBEKANNTER ZUSAMMENSETZUNG
VeVA Code 160598 S  Fr.  6.75/kg 170

Für nicht aufgeführte Produkte fragen Sie uns bitte an.
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ASBESTHALTIGE ABFÄLLE  

Asbesthaltige Bauabfälle mit festgebundenen Asbestfasern VeVA Code 170698
müssen in einem Plastik dicht verpackt sein. So können diese auf der Reaktor-
deponie der Region Maloja angeliefert werden (Wägung erfolgt bei uns).

Asbestzement, Eternit, Kabelkanäle, Rohre, etc. Fr. 71.--/to.  108
Region Maloja
Für nicht Kunden der Region Maloja und Barzahler Fr. 76.--/to. 108

Elektrospeicheröfen  Fr. 160.--/Stk. 174
Elektro-Tableau  Fr.  6.50/kg 175

Bauabfälle mit freien oder sich freisetzenden Asbestfasern VeVA Code 170605 S
dürfen nur durch SUVA-anerkannte Asbestsanierungsfi rmen bearbeitet werden.

In dreifachem Sack mit Asbest-Logo   Fr. 920.--/to. 176

FSKB-INSPEKTION  

Label zur bestandenen Inspektion vom FSKB – Fachverband der Schweizerischen 
Kies- und Betonindustrie für 2022. Seit der Einführung der jährlichen Betriebs-
kontrollen durch das FSKB wurde diese immer problemlos bestanden. 
www.fskb.ch



VEVA BETRIEBSDATEN
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FIRMENNAME Bernina Recycling AG BETRIEBSNUMMER 378100011

BEWILLIGTE ABFALLCODES 

03 01 98 [ak] Holzabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 01 04 oder
 03 01 05 fallen (Altholz)* [*bis 31.12.2009: …(Restholz)] (R153)
08 01 12 [S] Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjen., die unter 08 01 11 fallen (D152)
08 01 17 [S] Abfälle aus der Farb- oder Lackentfernung, die organische
 Lösungsmittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten (R151)
12 01 09  [S] Halogenfreie Bearbeitungsemulsionen und -lösungen (D152)
13 02 08  [S] Andere Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle (einschliesslich
 Mineralölgemische) (R151)
13 03 07  [S] Nichtchlorierte Isolier- und Wärmeübertragungsöle auf Mineralölbasis (D152)
13 07 02 [S] Benzin (D152)
15 01 03 [ak] Verpackungen aus Holz (Altholz) (R153)
15 02 02  [S] Aufsaug- und Filtermaterialien (einschliesslich Ölfilter anderswo
 nicht genannt), Wischtücher und Schutzkleidung, die durch gefährliche
 Stoffe verunreinigt sind (D152)
16 01 03 [ak] Altreifen (R151, R152)
16 01 04 [ak] Altfahrzeuge (R151, R152, R153)
16 01 06  [ak] Altfahrzeuge, die weder Flüssigkeiten noch andere gefährliche
 Bestandteile enthalten (R151, R152)
16 01 07 [S] Ölfilter (D152)
16 01 13  [S] Bremsflüssigkeiten (D152)
16 01 15  [S] Frostschutzmittel mit Ausnahme derjen., die unter 16 01 14 fallen (D152)
16 02 11 [ak] Gebrauchte Geräte, die teil- und vollhalogenierte Fluorchlorkohlen
 wasserstoffe (FCKW) enthalten (R151, R152)
16 02 13 [ak] Gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 09
 bis 16 02 12 oder 20 01 21 fallen (R153)
16 02 97  [ak] Aus gebrauchten Geräten entfernte elektronische Bestandteile
 mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 15 und 16 02 16 fallen*
 [*bis 31.12.2009: …entfernte Bestandteile] (R152)
16 02 98 [ak] Altkabel (R152)
16 05 04 [S] Gefährliche Stoffe enthalt. Gase in Druckbehältern (einschl. Halonen)
16 05 98 [S] Chemiekalienreste unbekannter Zusammensetzung (R151)
16 06 01 [S] Bleibatterien und Bleiakkumulatoren (R151)
16 06 98 [S] Gemische von Batterien und/oder Akkumulatoren (R151)
17 02 97 [ak] Altholz von Baustellen, Abbrüchen, Renovationen und Umbauten (R152, R153)
17 02 98 [ak] Holzabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten (problem. Holzabfälle) (R153)
17 04 09 [S] Metallabfälle, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind (R151)
17 04 10 [S] Altkabel, die Öl, Kohlenteer oder andere gefährl. Stoffe enthalten (R151)
17 04 11 [ak] Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 04 10 fallen (R151)
17 06 05 [S] Bauabfälle mit freien oder sich freisetzenden Asbestfasern (D151)
18 01 09 [S] Altmedikamente mit Ausnahme derjen., die unter 18 01 08 fallen (R151)
19 08 09 [ak] Fett- und Ölmischungen aus Ölabscheidern, die ausschliesslich
 Speiseöle und -fette enthalten
19 12 06 [ak] Holzabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten (problem. Holzabfälle) (R153)
20 01 13 [S] Lösungsmittel (D152)
20 01 17 [S] Fotochemikalien (R152)
20 01 21 [S] Quecksilberhaltige Leuchtmittel (R151)
20 01 25 [ak] Speiseöle und -fette, ohne diejen., die aus öff. Sammelstellen stammen (R151)
20 01 26 [S] Öle und Fette mit Ausnahme derjen., die unter 20 01 25 fallen (R153)
20 01 27 [S] Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefährliche
 Stoffe enthalten (R151)
20 01 28 [S] Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze mit Ausnahme
 derjenigen, die unter 20 01 27 fallen (R151)
20 01 32 [S] Altmedikamente mit Ausnahme derjen., die unter 20 01 31 fallen (R151)
20 01 37 [ak] Holzabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten (problem. Holzabfälle) (R153)
20 01 98 [ak] Holzabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 37 oder
 20 01 38 fallen (Altholz) (R153)



ALLGEMEINE ANNAHMEBEDINGUNGEN
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Alle Aufträge für die Annahme der in der Preisliste aufgeführten Produkte werden
aufgrund der nachstehenden allgemeinen Bedingungen ausgeführt. Durch die
Unterzeichnung der entsprechenden Rapporte, anerkennt der Lieferant die
Gültigkeit der allgemeinen Bedingungen. Abweichende Bedingungen sind nur
gültig, wenn sie vorgängig schriftlich vereinbart worden sind.

PREISE
Die Preise sind fest. Allfällige Preisanpassungen infolge wesentlicher Änderungen
von Gesetzen, Verordnungen oder tatsächlicher Verhältnisse werden schriftlich
angezeigt. Die angegebenen Preise verstehen sich exklusiv Mehrwertsteuer. 
Für grosse Mengen verlangen Sie bitte vorgängig eine Offerte. Bei Anlieferung 
von Kleinstmengen wird eine Minimal-Annahmegebühr von Fr. 20.-- berechnet.

ANNAHMEVORBEHALT
Die Annahme von Material bleibt im Einzelfall vorbehalten.

VOLUMEN, GEWICHT UND MATERIALKATEGORIE
Das massgebende Gewicht des Materials sowie die Materialkategorie werden auf
der Annahmestelle verbindlich gewogen und festgehalten.

VERANTWORTUNG DES ANLIEFERERS
Der Anlieferer von Material ist dafür verantwortlich, dass nur das im Lieferschein
vermerkte und nur gesetzlich zulässige Material angeliefert wird.
Die Verantwortung bleibt beim Anlieferer, auch wenn eine visuelle Kontrolle bei der
Annahme nicht feststellt, dass falsch deklariertes oder unzulässiges Material
angeliefert worden ist. Die Kosten für das Wiederaufl aden und den Rücktransport
von falsch deklariertem oder unzulässigem Material gehen zulasten des Anlieferers.
Der Anlieferer haftet für die Angaben betreffend der Rechnungsstellung.

ABDECKUNG DER FAHRZEUGE
Die Anlieferer sind dafür verantwortlich, dass kein Material auf der Strasse zur
Trenn- und Sortierstelle verloren geht. Die Gemeinde Bever verlangt, dass alle
Mulden, die Leichtstoffe beinhalten, zugedeckt werden. Die Gemeinde Bever wird
vermehrt Kontrollen durchführen und fahrlässige Fahrzeuglenker zur Verantwortung
ziehen.

ANLIEFERUNG KLEINMENGEN
Anlieferungen von Kleinmengen, die weniger als Fr. 200.-- pro Monat betragen,
müssen bar bezahlt werden. Barzahlung wird ebenfalls von Firmen mit Sitz
ausserhalb unseres Einzugsgebietes verlangt. Müssen wir dennoch Rechnungen
unter Fr. 200.-- versenden, erheben wir einen Zuschlag von Fr. 20.--.

SONDERGÜTER
Sondergüter (Elektrogeräte, Farben, Batterien, etc.) gehören nicht in den Bauabfall.
Sie müssen separat entsorgt werden. Sind dennoch Sondergüter in den Bauab-
fällen, werden diese zusätzlich verrechnet. Als Entschädigung des uns entstehen-
den Mehraufwandes, wird das Gewicht der Sonderabfälle nicht vom Gewicht des
restlichen Materials abgezogen.

ABKRATZEN DER LADEFLÄCHE MIT UNSEREN
BAUMASCHINEN
Soll fest gefrorenes oder sonst haftendes Material mit unseren Baumaschinen von
der Ladefl äche des Kundenfahrzeuges, auf Risiko des Kunden, abgekratzt werden,
brauchen wir dafür eine schriftliche Bestätigung der Geschäftsleitung (jährlich 
aufzufrischen). Eine Mustervorlage dafür fi nden Sie im Internet unter
www.bernina-recycling.ch



VEVA CODE
Vollzug der Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (VeVA)

1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen
Art. 1 Zweck und Geltungsbereich
1 Diese Verordnung soll sicherstellen, dass Abfälle nur an geeignete
Entsorgungsunternehmen übergeben werden.

2 Sie regelt:
a. den Inlandverkehr mit Sonderabfällen und anderen kontrollpflichtigen Abfällen;
b. den grenzüberschreitenden Verkehr mit allen Abfällen;
c. den Verkehr mit Sonderabfällen zwischen Drittstaaten, sofern er von
Unternehmen in der Schweiz organisiert ist oder solche daran beteiligt sind.

etc.

Die meisten Abfälle sind in diesem Verzeichnis aufgeführt. Man unterscheidet
zwischen der „S“ und der „ak“ Klasse.

S Klasse sind Abfälle, die Umwelt gefährdend sind. Für diese Abfälle braucht es
immer einen Begleitschein (>50kg gemäss Art. 6 a.).

ak-Klasse sind andere zu kontrollierende Abfälle. Diese benötigen keinen Begleit-
schein.

S.EN.S eRECYCLING
Die SENS ist eine unabhängige, neutrale und nicht Gewinn orientierte, gemeinnützige
Stiftung. Zweck ist die Förderung von privatwirtschaftlich organisierten
Entsorgungslösungen, die Qualitätssicherung zur umweltverträglichen Entsorgung,
das Optimieren von Logistiksystemen und die wettbewerbsgerechte Finanzierung
der Leistungen mittels der vorgezogenen Recyclinggebühr vRG.

SWICO RECYCLING (Der Wirtschaftsverband für die digitale Schweiz)
SWICO Recycling ist eine neutrale, nicht gewinnorientierte Kommission des
Schweizerischen Wirtschaftsverbandes der Anbieter von Informations-,
Kommunikations- und Organisationstechnik. Sie entsorgt ausrangierte Elektro- 
und Elektronikgeräte aus den Bereichen Informatik, Unterhaltungselektronik, Büro,
Telekommunikation, grafische Industrie sowie Mess- und Medizinaltechnik.

FSKB (Fachverband der Schweizerischen Kies- und Betonindustrie)
Heute ist das Inspektorat des FSKB nicht nur bei Behörden und Politik anerkannt:
Über 90% der Branchen-Betriebe lassen sich vom Inspektorat überwachen und
beraten. Die verbandseigene Kontrollinstanz ist Garant für einwandfreie Qualität
und eine hohe Produktionssicherheit in den überwachten Betrieben und stellt
einen schonenden Umgang der Betriebe mit der Natur sicher. Die Inspektoren
suchen aber nicht nur nach Schwachstellen. Sie prüfen unter anderem auch, ob
alle notwendigen Bewilligungen vorhanden oder beantragt und Pläne nachgeführt
sind. Der Inspektor berät die Unternehmer bei Bedarf über alle Bereiche des Betriebes.
So verstehen sich die rund 60 Inspektoren denn auch in erster Linie als Berater.

ANU GR (Amt für Natur und Umwelt Graubünden)

ERKLÄRUNGEN
BERNINA RECYCLING AG - SORTIERPLATZ SASS GRAND BEVER



ÖFFNUNGSZEITEN 2023 & KONTAKT
BERNINA RECYCLING AG - SORTIERPLATZ SASS GRAND BEVER

ÖFFNUNGSZEITEN
REDUZIERTE WINTERÖFFNUNGSZEITEN
vom 4. Januar bis  Montag, Mittwoch von 09:00 bis 11:45 Uhr
24. Februar 2023 & Freitag

Bei Schneefall rufen Sie uns bitte vorher an!

27. Februar bis  Montag bis 08.00 bis 12.00 Uhr 
6. April 2023 Donnerstag und 13.30 bis 17.00 Uhr 
 Freitag 08.00 bis 12.00 Uhr
  und 13.00 bis 16.00 Uhr

11. April bis Montag bis 07.30 bis 12.00 Uhr
27. Oktober 2023 Donnerstag und 13.15 bis 17.30 Uhr
 Freitag 07.30 bis 12.00 Uhr
  und 13.00  bis 16.30 Uhr

30. Oktober bis Montag bis 08.00 bis 12.00 Uhr
22. Dezember 2023 Donnerstag und 13.30 bis 17.00 Uhr
 Freitag 08.00 bis 12.00 Uhr
  und 13.00 bis 16.00 Uhr

Bei Fragen erreichen Sie uns unter 081 854 06 42

ANFAHRT UND KONTAKT
ANFAHRT
Der Sortierplatz befi ndet sich bei der Reaktordeponie des ABVO in Bever. 
Auf der Kantonsstrasse nehmen Sie die Ausfahrt Bever. Dann biegen Sie nicht 
Richtung Dorf ab, sondern fahren auf die andere Talseite. Dort ist die Zufahrt 
beschildert.

ADRESSE 
Bernina Recycling AG
Sortierplatz Sass Grand
Via Isellas 2
7502 Bever

TELEFON 
Sortierplatz Betriebsleitung Buchhaltung
+41 81 854 06 42 +41 79 357 86 50 +41 81 838 82 82

E-MAIL & WEB
info@bernina-recycling.ch
www.bernina-recycling.ch


